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Das Wichtigste in Kürze

 Der Netzentwicklungsplan Gas und Wasserstoff ist ein zentrales Transformationsinstru-
ment für den Aufbau eines klimaneutralen Energiesystems, da auch eine klimaneutrale
und resiliente Gasversorgung beinhaltet. Er sollte den Hochlauf erneuerbarer Gase ak-
tiv ermöglichen und nicht lediglich bestehende Marktentwicklungen nachvollziehen.

 Der BEE begrüßt, dass der zweite Entwurf die veränderten Rahmenbedingungen des
Wasserstoffhochlaufs berücksichtigt. Wirtschaftlichkeit und die Vermeidung von Leer-
standsrisiken sind wichtige Ziele, dürfen jedoch den langfristigen Aufbau einer leistungs-
fähigen Wasserstoffwirtschaft nicht behindern.

 Die Netzentwicklungsplanung sollte Erzeugungs- und Nachfragepotenziale gleicherma-
ßen berücksichtigen. Neben dem heutigen Projektbestand sind insbesondere die lang-
fristigen Potenziale erneuerbarer Wasserstofferzeugung und die Entwicklung regiona-
ler Wasserstoffmärkte in die Bewertung einzubeziehen.

 Strom-, Wasserstoff- und Speicherinfrastruktur sollten künftig stärker integriert geplant
werden. Eine sektorenübergreifende Infrastrukturplanung verbessert die Systeminte-
gration erneuerbarer Energien, stärkt die Versorgungssicherheit und reduziert die volks-
wirtschaftlichen Kosten der Transformation.

 Elektrolyseure übernehmen als Schnittstelle zwischen Strom- und Wasserstoffsystem
eine zentrale Rolle für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Ihre systemdienliche
Funktion sollte in der Netzentwicklungsplanung stärker berücksichtigt werden.

 Wasserstoffspeicher sind ein gleichwertiger Bestandteil der zukünftigen Wasserstoffin-
frastruktur. Ihr Ausbau sollte frühzeitig und koordiniert mit Transportnetzen und Elektro-
lysekapazitäten erfolgen, um Flexibilität, Versorgungssicherheit und Resilienz des Ener-
giesystems zu stärken.

 Die Weiterentwicklung der Gasinfrastruktur sollte konsequent an den Anforderungen ei-
ner klimaneutralen Gasversorgung ausgerichtet werden. Geeignete Infrastrukturen soll-
ten dort erhalten und weiterentwickelt werden, wo sie langfristig für erneuerbare Gase
genutzt werden können.

 Neben erneuerbarem Wasserstoff wird auch Biomethan dauerhaft einen wichtigen Bei-
trag zur erneuerbaren Gasversorgung leisten. Die Netzentwicklungsplanung sollte die
jeweiligen Systembeiträge beider Energieträger berücksichtigen und ihre Infrastruktu-
rentwicklung aufeinander abstimmen.

 Insgesamt sollte der Netzentwicklungsplan den Aufbau einer wirtschaftlichen, resilien-
ten und integrierten Infrastruktur für erneuerbare Gase unterstützen und damit einen
wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Transformation des Energiesystems leisten.
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Einleitung

Der Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BEE) bedankt sich für die Möglichkeit, zum
zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas und Wasserstoff 2025–2037/2045 Stellung
zu nehmen.
Mit dem Netzentwicklungsplan werden wesentliche Weichen für die Infrastruktur eines klima-
neutralen Energiesystems gestellt. Seine Bedeutung geht daher weit über die Planung einzel-
ner Leitungsmaßnahmen hinaus. Die im Netzentwicklungsplan getroffenen Entscheidungen
bestimmen maßgeblich, unter welchen Rahmenbedingungen Investitionen in erneuerbare
Stromerzeugung, Elektrolysekapazitäten, Wasserstoffspeicher sowie industrielle und energe-
tische Anwendungen künftig erfolgen können. Der Netzentwicklungsplan ist damit ein zentra-
les Transformationsinstrument der Energiewende.
Der BEE begrüßt ausdrücklich, dass der zweite Entwurf auf zahlreiche Rückmeldungen aus
der ersten Konsultation eingeht und insbesondere die Modellierungen für das Zieljahr 2045
ergänzt sowie die Datengrundlage und Transparenz des Netzausbauvorschlags weiterentwi-
ckelt. Ebenso ist nachvollziehbar, dass die Fernleitungsnetzbetreiber und die regulierten Be-
treiber von Wasserstofftransportnetzen auf den derzeit verlangsamten Hochlauf der Wasser-
stoffwirtschaft reagieren und die Wirtschaftlichkeit einzelner Maßnahmen sowie potenzielle
Leerstandsrisiken stärker in den Blick nehmen.
Aus Sicht des BEE besteht die zentrale Herausforderung jedoch darin, den kurzfristigen Mark-
tentwicklungen nicht die langfristige Transformationsperspektive unterzuordnen. Infrastruktur
entsteht im Wasserstoffhochlauf nicht als Folge eines bereits etablierten Marktes, sondern
bildet dessen wesentliche Voraussetzung. Der Netzentwicklungsplan sollte daher seiner Funk-
tion als Ermöglichungsinstrument gerecht werden und den Hochlauf erneuerbarer Gase aktiv
unterstützen. Er sollte sich nicht darauf beschränken, bestehende Entwicklungen nachzuvoll-
ziehen, sondern den notwendigen Infrastrukturrahmen für den weiteren Markthochlauf schaf-
fen.
Hierfür ist eine integrierte Betrachtung des Energiesystems erforderlich. Strom-, Wasserstoff-
und Gasinfrastruktur entwickeln sich zunehmend in gegenseitiger Abhängigkeit. Der Ausbau
erneuerbarer Energien, der Aufbau von Elektrolysekapazitäten, die Entwicklung des Wasser-
stofftransportnetzes sowie der Ausbau von Speicherinfrastruktur sollten deshalb nicht isoliert
voneinander betrachtet werden. Nur eine sektorenübergreifende Infrastrukturplanung ermög-
licht eine volkswirtschaftlich effiziente, resiliente und langfristig tragfähige Transformation des
Energiesystems.
Vor diesem Hintergrund sollte der Netzentwicklungsplan konsequent an den Anforderungen
eines klimaneutralen Energiesystems ausgerichtet werden. Wirtschaftlichkeit, Versorgungs-
sicherheit und Klimaneutralität stehen dabei nicht im Widerspruch zueinander. Im Gegenteil:
Eine vorausschauende und integrierte Infrastrukturplanung ist Voraussetzung dafür, Investi-
tionssicherheit zu schaffen, Systemkosten zu begrenzen und den Hochlauf erneuerbarer Gase
nachhaltig zu beschleunigen.
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1 Der Netzentwicklungsplan als Ermöglichungsin-
strument des Wasserstoffhochlaufs

Der zweite Entwurf des Netzentwicklungsplans trägt den gegenüber früheren Annahmen ver-
änderten Rahmenbedingungen des Wasserstoffhochlaufs Rechnung. Der BEE begrüßt, dass
Wirtschaftlichkeit und effiziente Mittelverwendung bei der Weiterentwicklung des Netzausbau-
vorschlags berücksichtigt werden. Angesichts des derzeitigen Marktumfeldes ist es richtig,
Leerstandsrisiken zu vermeiden und Infrastrukturmaßnahmen hinsichtlich ihrer Priorität kritisch
zu überprüfen.
Gleichzeitig hält der BEE es für erforderlich, den Netzentwicklungsplan konsequent an seinem
langfristigen Transformationsauftrag auszurichten. Der Wasserstoffmarkt befindet sich weiter-
hin in einer frühen Entwicklungsphase. Investitionsentscheidungen auf Erzeugungs- und Ver-
brauchsseite hängen maßgeblich von der Erwartung ab, dass die notwendige Infrastruktur
rechtzeitig zur Verfügung steht. Infrastruktur folgt dem Wasserstoffhochlauf daher nicht, son-
dern ermöglicht ihn erst.
Vor diesem Hintergrund sollte die Bewertung einzelner Netzausbaumaßnahmen nicht aus-
schließlich auf Grundlage des heutigen Projektbestands erfolgen. Eine ausschließlich an be-
reits konkretisierten Projekten orientierte Planung birgt die Gefahr, notwendige Infrastruktur
erst dann bereitzustellen, wenn Investitionsentscheidungen bereits unterblieben oder in ande-
re Regionen verlagert worden sind. Dies würde den Hochlauf erneuerbarer Gase erschweren
und langfristig höhere volkswirtschaftliche Kosten verursachen.
Der BEE hält es deshalb für erforderlich, dass die Netzentwicklungsplanung neben dem ak-
tuellen Projektbestand auch die langfristigen Potenziale der erneuerbaren Wasserstoffwirt-
schaft berücksichtigt. Hierzu zählen insbesondere Regionen mit hohem Ausbaupotenzial für
Wind- und Solarenergie sowie geeignete Standorte für Elektrolyseure. Diese Erzeugungspo-
tenziale sind ebenso Bestandteil einer vorausschauenden Infrastrukturplanung wie die Ent-
wicklung zukünftiger Wasserstoffnachfrage.
Der Netzentwicklungsplan sollte deshalb sowohl Erzeugungs- als auch Nachfragepotenziale
systematisch in die Bewertung der Netzausbaumaßnahmen einbeziehen. Eine solche integrier-
te Betrachtung trägt dazu bei, Investitionssicherheit zu schaffen, die Entwicklung regionaler
Wasserstoffmärkte zu unterstützen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems
zu verbessern.
Der BEE unterstützt ausdrücklich das Ziel, eine Überdimensionierung der Wasserstoffinfra-
struktur zu vermeiden. Gleichzeitig sollte die Netzentwicklungsplanung ausreichend Entwick-
lungsspielräume für den Markthochlauf eröffnen. Ein ausschließlich an kurzfristigen Marktin-
dikatoren orientierter Netzausbau würde diesem Anspruch nicht gerecht. Entscheidend ist
vielmehr eine ausgewogene Planung, welche Wirtschaftlichkeit und langfristige Transforma-
tionsziele gleichermaßen berücksichtigt.
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2 Integrierte Planung von Strom-, Wasserstoff- und
Speicherinfrastruktur

Der BEE sieht in einer integrierten Infrastrukturplanung eine zentrale Voraussetzung für das
Gelingen der Energiewende. Mit dem zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien wachsen
die Wechselwirkungen zwischen Strom-, Wasserstoff- und Gasinfrastruktur erheblich. Die Ent-
wicklung dieser Infrastrukturen sollte deshalb nicht getrennt, sondern als Bestandteil eines
gemeinsamen klimaneutralen Energiesystems erfolgen.
Der Netzentwicklungsplan bietet die Möglichkeit, diese Wechselwirkungen bereits in der Infra-
strukturplanung systematisch zu berücksichtigen. Dies sollte künftig noch konsequenter erfol-
gen. Eine integrierte Planung kann dazu beitragen, Netzausbaubedarfe zu reduzieren, erneu-
erbare Stromüberschüsse effizient zu nutzen, Netzengpässe zu verringern und die
volkswirtschaftlichen Gesamtkosten der Transformation nachhaltig zu senken.
Eine besondere Rolle kommt hierbei den Elektrolyseuren zu. Sie verbinden Strom- und Was-
serstoffsystem miteinander und beeinflussen zugleich den Ausbaubedarf der Stromnetze, die
Entwicklung des Wasserstofftransportnetzes sowie den zukünftigen Bedarf an Wasserstoffspei-
chern. Entscheidungen über Standorte und Netzanschlüsse von Elektrolyseuren wirken sich
daher unmittelbar auf die Effizienz des Gesamtsystems aus. Aus Sicht des BEE sollten diese
Wechselwirkungen künftig noch stärker Eingang in die Modellierungen und Szenarien der
Netzentwicklungsplanung finden.
Elektrolyseure leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Flexibilisierung des Energie-
systems. Sie können erneuerbare Stromüberschüsse aufnehmen, die Integration fluktuieren-
der erneuerbarer Energien unterstützen und dadurch sowohl das Stromsystem als auch die
Wasserstoffwirtschaft stabilisieren. Diese systemdienliche Funktion sollte bei der Weiterent-
wicklung der Netzentwicklungsplanung stärker berücksichtigt werden.
Der BEE hält es daher für erforderlich, die Netzentwicklungsplanung perspektivisch noch stär-
ker sektorenübergreifend auszurichten. Ziel sollte eine koordinierte Entwicklung von Strom-,
Wasserstoff- und Speicherinfrastruktur sein, die den Ausbau erneuerbarer Energien unter-
stützt, die Versorgungssicherheit stärkt und die Transformation zu einem klimaneutralen Ener-
giesystem insgesamt wirtschaftlicher gestaltet. Die integrierte Infrastrukturplanung ist damit
keine nachgelagerte Optimierungsaufgabe, sondern eine wesentliche Voraussetzung für einen
erfolgreichen und kosteneffizienten Hochlauf erneuerbarer Gase.

3 Bedarfsgerechte und resiliente Wasserstoffinfra-
struktur

Der BEE begrüßt, dass der zweite Entwurf des Netzentwicklungsplans die veränderten Rah-
menbedingungen des Wasserstoffhochlaufs aufgreift und den Netzausbauvorschlag vor dem
Hintergrund des aktuellen Marktumfelds weiterentwickelt. Die stärkere Berücksichtigung von
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Projektreife, Umsetzungsstand und wirtschaftlichen Risiken trägt dazu bei, den Netzausbau an
den tatsächlichen Fortschritt des Markthochlaufs anzupassen.
Gleichzeitig sollte der Netzentwicklungsplan seiner Funktion als langfristiges Transformations-
instrument gerecht bleiben. Die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft erfolgt nicht linear.
Vielmehr befinden sich Erzeugung, Infrastruktur und Nachfrage in einem wechselseitigen Ent-
wicklungsprozess. Infrastruktur ist dabei nicht allein Reaktion auf bereits bestehende Nachfra-
ge, sondern eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Investitionen in Elektrolyseure, indus-
trielle Anwendungen und weitere Wasserstoffprojekte überhaupt erfolgen können.
Der BEE hält es daher für erforderlich, den Netzentwicklungsplan nicht ausschließlich an kurz-
fristigen Marktindikatoren auszurichten. Die Bewertung einzelner Maßnahmen sollte neben
dem heutigen Umsetzungsstand insbesondere ihre Funktion innerhalb des zukünftigen Was-
serstoffsystems berücksichtigen. Leitungen mit überregionaler Transportfunktion schaffen nicht
nur Anschlussmöglichkeiten für einzelne Projekte, sondern ermöglichen die Entwicklung eines
liquiden und wettbewerblichen Wasserstoffmarktes, erhöhen die Versorgungssicherheit und
schaffen Flexibilität für zukünftige Entwicklungen des Marktes. Diese systemischen Funktionen
sollten bei der Priorisierung von Infrastrukturmaßnahmen stärker berücksichtigt werden.
Der BEE unterstützt das Ziel, eine Überdimensionierung des Wasserstoffnetzes und damit
verbundene Leerstandsrisiken zu vermeiden. Gleichzeitig sollte die Netzentwicklungsplanung
ausreichende Entwicklungsspielräume für den weiteren Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
schaffen. Eine Infrastrukturplanung, die ausschließlich auf bereits abgesicherten Einzelprojek-
ten basiert, würde diesem Anspruch nicht gerecht und könnte den Hochlauf erneuerbarer Ga-
se unnötig verzögern.
Vor diesem Hintergrund sollte die Fortschreibung des Netzentwicklungsplans die Transparenz
der zugrunde gelegten Annahmen zum Wasserstoffbedarf weiter erhöhen. Aus Sicht des BEE
sollte künftig noch deutlicher zwischen kurzfristig abgesicherten Bedarfen und langfristigen
Entwicklungsperspektiven unterschieden werden. Dies verbessert die Nachvollziehbarkeit der
Modellierungen und erleichtert zugleich eine sachgerechte Bewertung einzelner Netzausbau-
maßnahmen.
Darüber hinaus sollte die Resilienz des zukünftigen Wasserstoffnetzes stärker als eigenstän-
diges Planungsziel berücksichtigt werden. Ein resilientes Wasserstoffsystem zeichnet sich
nicht allein durch eine bedarfsgerechte Dimensionierung aus, sondern ebenso durch ausrei-
chende Flexibilität, geeignete Redundanzen sowie die Fähigkeit, auf Veränderungen des Markt-
hochlaufs reagieren zu können. Der BEE hält es deshalb für erforderlich, diese Aspekte bei der
Weiterentwicklung des Zielnetzes 2045 systematisch zu berücksichtigen.

4 Wasserstoffspeicher als integraler Bestandteil des
Zielnetzes

Der BEE sieht im Ausbau der Wasserstoffspeicher eine zentrale Voraussetzung für den erfolg-
reichen Aufbau einer erneuerbaren Wasserstoffwirtschaft. Während Transportleitungen im
Netzentwicklungsplan naturgemäß einen Schwerpunkt bilden, sollte die Entwicklung geeigne-
ter Speicherinfrastruktur künftig gleichrangig berücksichtigt werden.
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Ein leistungsfähiges Wasserstoffsystem besteht aus Erzeugung, Transport, Speicherung und
Nutzung. Erst das Zusammenwirken dieser Infrastrukturkomponenten ermöglicht einen wirt-
schaftlichen, sicheren und resilienten Betrieb der Wasserstoffwirtschaft. Wasserstoffspeicher
erfüllen dabei eine eigenständige Systemfunktion. Sie schaffen die notwendige Flexibilität, um
zeitliche Unterschiede zwischen erneuerbarer Stromerzeugung und Wasserstoffnachfrage
auszugleichen, erhöhen die Versorgungssicherheit und leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Stabilität des Gesamtsystems.
Mit dem weiteren Ausbau fluktuierender erneuerbarer Energien wird die Bedeutung saisonaler
Speicher kontinuierlich zunehmen. Wasserstoffspeicher ermöglichen es, erneuerbare Energie
über längere Zeiträume verfügbar zu machen und dadurch wetterbedingte Schwankungen
auszugleichen. Gleichzeitig reduzieren sie den Bedarf zusätzlicher Transportkapazitäten, ver-
bessern die Auslastung bestehender Infrastruktur und erhöhen die Resilienz des Wasserstoff-
systems gegenüber Versorgungsunterbrechungen oder unerwarteten Marktveränderungen.
Der BEE hält es deshalb für erforderlich, Wasserstoffspeicher nicht als nachgelagerte Ergän-
zung der Transportinfrastruktur zu betrachten, sondern als gleichwertigen Bestandteil des zu-
künftigen Wasserstoffsystems. Der Ausbau der Speicherinfrastruktur sollte frühzeitig und ko-
ordiniert mit dem Ausbau der Transportnetze sowie der Entwicklung von Elektrolysekapazitäten
erfolgen. Nur durch eine abgestimmte Entwicklung aller Infrastrukturkomponenten kann ein
leistungsfähiges und wirtschaftlich tragfähiges Wasserstoffsystem entstehen.
Der BEE regt daher an, den zukünftigen Bedarf an Wasserstoffspeichern in den weiteren Fort-
schreibungen des Netzentwicklungsplans eigenständig auszuweisen und die Speicherinfra-
struktur stärker in die langfristige Zielnetzplanung einzubeziehen. Dies stärkt die Versorgungs-
sicherheit, verbessert die Systemflexibilität und unterstützt die Integration erneuerbarer
Energien in das zukünftige Energiesystem.

5 Gasinfrastruktur mit Blick auf erneuerbare Gase
planen

Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft erfolgt nicht unabhängig von der bestehenden Gasin-
frastruktur. Aus Sicht des BEE besteht eine wesentliche Aufgabe der Netzentwicklungsplanung
darin, die Planung der heutigen Gasinfrastruktur so zu gestalten, dass sie den Anforderungen
eines klimaneutralen Energiesystems langfristig gerecht wird.
Dabei sollte die Planung der Gasinfrastruktur konsequent an der zukünftigen Rolle erneuer-
barer Gase ausgerichtet werden. Neben erneuerbarem Wasserstoff wird Biomethan (und an-
dere erneuerbare Gase) dauerhaft einen wichtigen Beitrag zur erneuerbaren Gasversorgung
leisten können. Beide Energieträger übernehmen unterschiedliche Funktionen innerhalb eines
klimaneutralen Energiesystems und sollten daher im Rahmen der Infrastrukturplanung gemein-
sam betrachtet werden.
Vor diesem Hintergrund hält der BEE es für erforderlich, Entscheidungen über Umbau oder
Stilllegung bestehender Gasleitungen unter Berücksichtigung ihrer zukünftigen Bedeutung für
erneuerbare Gase zu treffen. Geeignete Einspeise- und Transportmöglichkeiten für erneuer-
bares Methan sollten langfristig erhalten bleiben. Dies schafft Planungssicherheit für Investi-
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tionen und unterstützt die schrittweise Einbettung des bestehenden Gasnetzes in eine klima-
neutrale Energieversorgung.
Gleichzeitig bietet die Nutzung bestehender Infrastruktur erhebliche volkswirtschaftliche Chan-
cen für die zukünftige Energieversorgung. Die Nutzung geeigneter Leitungen für den Transport
erneuerbarer Gase kann Investitionskosten reduzieren, bestehende Infrastrukturwerte erhalten
und den Aufbau einer klimaneutralen Gasversorgung beschleunigen. Der BEE unterstützt da-
her einen integrierten Transformationspfad, der den Ausbau neuer Wasserstoffinfrastruktur mit
der sinnvollen Weiterentwicklung bestehender Gasnetze hin zu mehr Biomethaneinspeisung
und -transport verbindet.
Der BEE spricht sich ausdrücklich für eine technologieoffene Betrachtung innerhalb der erneu-
erbaren Gase aus. Die Netzentwicklungsplanung sollte die jeweiligen Systembeiträge von
Wasserstoff und Biomethan berücksichtigen und die Infrastruktur so weiterentwickeln, dass
beide Energieträger ihre Potenziale für Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Systemflexi-
bilität bestmöglich entfalten können.
Die Planung der Gasinfrastruktur sollte daher als Bestandteil einer integrierten Infrastruktur-
planung verstanden werden. Ziel sollte ein erneuerbares Gassystem sein, das Erzeugung,
Transport, Speicherung und Nutzung erneuerbarer Gase gemeinsam betrachtet und die vor-
handene Infrastruktur effizient für den Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem nutzt.

Fazit

Der Netzentwicklungsplan Gas und Wasserstoff bildet die infrastrukturelle Grundlage für den
Aufbau eines klimaneutralen Energiesystems. Aus Sicht des BEE sollte er daher nicht aus-
schließlich bestehende Marktentwicklungen abbilden, sondern den Hochlauf erneuerbarer Ga-
se aktiv ermöglichen. Eine vorausschauende Netzentwicklungsplanung schafft Investitionssi-
cherheit, unterstützt den Ausbau erneuerbarer Energien und trägt dazu bei, die Transformation
des Energiesystems volkswirtschaftlich effizient zu gestalten.
Der BEE hält es für erforderlich, die Netzentwicklungsplanung künftig noch stärker sektoren-
übergreifend auszurichten. Strom-, Wasserstoff- und Speicherinfrastruktur sollten integriert
geplant werden, um die Wechselwirkungen zwischen den Infrastrukturen systematisch zu be-
rücksichtigen und die Flexibilität sowie Resilienz des zukünftigen Energiesystems zu stärken.
Hierzu gehört auch, Wasserstoffspeicher als gleichwertigen Bestandteil der Wasserstoffinfra-
struktur frühzeitig in die Zielnetzplanung einzubeziehen.
Gleichzeitig sollte die Weiterentwicklung der Gasinfrastruktur konsequent an den Anforderun-
gen einer klimaneutralen Gasversorgung ausgerichtet werden. Neben Wasserstoff werden
auch weitere erneuerbare Gase, insbesondere Biomethan, dauerhaft einen wichtigen Beitrag
zur Defossilisierung leisten. Die Transformation der Gasinfrastruktur sollte daher so erfolgen,
dass geeignete Einspeise-, Transport- und Speicherstrukturen für erneuerbare Gase langfristig
erhalten und weiterentwickelt werden.
Insgesamt sieht der BEE im Netzentwicklungsplan Gas und Wasserstoff ein zentrales Instru-
ment zur Gestaltung der Energiewende. Der Netzentwicklungsplan sollte den Aufbau einer
leistungsfähigen, wirtschaftlichen und resilienten Infrastruktur für erneuerbare Gase unterstüt-
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zen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele sowie zu einer
sicheren und bezahlbaren Energieversorgung leisten.
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